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„Die Nährstoffbörse NRW – Lösungsansatz für die neue DüVO?“ 
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- Nährstoffbörse NRW 
 
 Aufbau & Konzeptverlauf regionales Nährstoffmanagement 
 Abläufe zur Nährstoffbörsenarbeit 
 - Dokumentation der Zentralen Datenbank (ZDB)  
 gesetzl. Grundlagen: 
 - Vermittlungsgarantie 
  - WDüngV / WDüngNachwVO 
 Preissituationen im Verwertungsmarkt am Beispiel Münsterland 
 Mengenüberblick (ZDB) 
 

- Fazit & Ausblick 
 Tipps für Betriebsleiter 

 

Übersicht: 
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Grundwasser NRW 

• Nitrat: 
• 40 % rote GWK! 
• stellenweise Tendenz 
  steigend 
 
• vergl.  

• Nitratbericht 
• Nährstoffbericht 

23.09.2015 LANUV 2014 
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Nährstoffbericht NRW 2014 
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Nährstoffbericht NRW 2014 
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Schaubild Plakat 
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Aufbau der Nährstoffbörse NRW 

~ 12.500 Landwirte, Beförderer und Anlagen als Nährstoff 

- Abgeber oder - Aufnehmer im fortlaufenden 

Dokumentationssystem 

25 anerkannte 

Vermittler mit ZDB 

LOGIN-Berechtigung  

Kuratorium 

als Betreiber  
Kontroll-Organ  

LWK NRW als 

Landesbeauftragter 

Lenkunksgruppe  

Kuratorium, 

WLV/RLV, LU-

Verband, LWK 

NRW und 

MKULNV 
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Konzept Regionales Nährstoffmanagement 

Genehmigungs- 
verfahren 
 - Stallbau 
 - Biogasanlage 

Betriebe mit 
hohem Nähr- 
stoffanfall 

Nährstoff- 
beurteilungsblatt 
 Bewertung 

Nährstoff- 
beurteilungsblatt 
 Bewertung 

> 170 kg 
N/ha 
oder 

P-Anfall> 
P-Abfuhr 

anerkannter & langfristiger 
WDA-Vertrag (LW-LW) 

Nährstoffbörse 
NRW 

Vermittlungsgarantie 
Verpflichtende Doku in ZDB 

Anerkennung  
Nachweis- 

Verfahren & 
Kontrolle 

Kontrolle DVO / WDüngNachwV D. LWK NRW 

Aufnehmende 
Betriebe 

Aufnehmende 
Betriebe Flächenzupacht 
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Abgebender 
 Betrieb 

wendet sich an 

Nährstoffbörsen- 
Vermittler 

Vermittlung / Transport 
Abgleich der Aufnahme-

mengen durch den Vermittler 

Dokumentation 
Mitteilung über Liefermengen 

im „Lieferscheinverfahren“ 

Abgabemenge berechnen 
LWK NRW, Dienstleister  

landw. Buchstellen 

Dokumentation in Zentrale 
Nährstoffdatenbank 

Abschluss einer 
Vermittlungsgarantie 

Nach Baufertigstellung (VG-Laufzeitbeginn für 9 Jahre) 

Gülleuntersuchung 
auf Nährstoffgehalt 

Ablauf bei Abgabe 



| 11 |  23.09.2015 

Aufnehmender Betrieb 

wendet sich an 

Nährstoffbörsenvermittler 

Vermittlung / Transport / 
Abgleich von Aufnahmemengen 

Dokumentation über Liefermengen im Lieferscheinverfahren 

Dokumentation in Zentrale Nährstoffdatenbank (ZDB) 

Berechnung von  
Aufnahmemengen vor 

Lieferung über NV oder NBB 

Ablauf  bei Aufnahme 
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- abgestimmt mit LWK NRW und LANUV NRW 
 
- Warendeklaration nach DMG mögl. 
 
- Download unter: 
https://www.naehrstoffboerse.de/download/Lief
erschein.pdf 
 
-Versendung Durchschriftblöcke an Landwirte / 
Transporteure / Anlagen etc.  

https://www.naehrstoffboerse.de/download/Lieferschein.pdf
https://www.naehrstoffboerse.de/download/Lieferschein.pdf
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- Vermittlungsgarantien - 

Definition: Landwirtschaftlicher Ursprungsbetrieb 

(Natürliche Person mit landwirtschaftlichem Betrieb in NRW und 

Versicherungspflicht nach § 1 Abs. 2 ALG.) 

Gilt auch für Gesellschaften/juristische Personen, wenn mindestens ein 

Gesellschafter die o.g. Voraussetzung erfüllt und die Übrigen mit ihm verwandt 

sind. 

   Regelung schließt „reinen“ Gewerbebetrieb (ausserlandw. Investoren!) 

      und Unternehmen außerhalb NRW aus! 
 
 
(Beschlussfassung Lenkungsgruppe NRW, 01.04.2009 / genauere Erörterung im QM-Anwenderleitfaden der ZDB) 
 

 
 

Wer kann eine Vermittlungsgarantie in Anspruch nehmen? 
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• Über die Vermittlungsgarantie garantiert der Landwirt die ordnungsgemäße 

Unterbringung seiner zukünftigen Überschussnährstoffe nach Fertigstellung des 
genehmigten Bauvorhabens bei zu knapper Flächenausstattung. Er lässt dies einheitlich 
über Vermittler in der ZDB berechnen und über das einheitliche Lieferscheinverfahren 
anerkannt dokumentieren. 

• bedeutet: im Rahmen der Vermittlungsgarantie wird der teilnehmende Betrieb als VG-
Inhaber über die ZDB jährlich neu betrachtet,  ob - und wenn ja - wie viele Nährstoffe 
wohin den Betrieb verlassen. 

 

• Rechtliche Grundlage für Systematik der ZDB und Ablauf der Nährstoffbörsenarbeit 
bildet Erlass MUNLV aus 2003 (Az. II-5-2220.60.08) und die darauf aufbauende 
Richtlinie der Nährstoffbörse NRW (akt. 15.05.2012). 

 

• Alle Vorgaben hieraus müssen beim Vermittler fortlaufend überprüft werden!           
(intern über Kuratorium als Betreiber / extern über LWK NRW als Landesbeauftragter) 

 

• Vermittler ist Ansprechpartner für teilnehmende LW vor Ort. Er übernimmt 
Dokumentation über ZDB-Login für Berechnungen von Abgabe- und Aufnahmemengen, 
fortlaufende Betreuung, ggfs. Organisation der Vermittlung 

• alle Abläufe einheitlich verankert über QM - Leitfäden 

Vermittlungsgarantie: 
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WDüngV (BundesverbringungsVO) 
bedeutet einmalige  
- Mitteilung (§ 5) als gewerbl. Inverkehrbringer (abgeben, befördern, handeln)  
- Meldung (§ 4) als Empfänger (Ware außerhalb des Bundesland / Staat)  
bei der zuständigen Behörde 
 
WDüngNachwVO NRW (Landesverbringungsverordnung)  
Ist die Konkretisierung der WDüngV (§ 6) und bedeutet: 
 
Alle Abgeber von Nährstoffen (über 200 to/a ) müssen Nährstofflieferdaten (aus KJ 
des Vorjahres) bis zum 31.03. des Folgejahres, der zuständigen Behörde online melden 
 
• Nährstoffbörse kann aus eigener Datenbank (ZDB) nach Auftragserteilung per Vollmacht 

Online - Meldeverpflichtung (Meldeprogramm NRW) schnell und einfach übernehmen 
• Seit Jan. 2014 werden in NRW ZDB-(Massen-)Meldungen über Schnittstelle zur 

Onlinedatenbank der LWK  NRW überspielt 
• Wichtig: für alle verpflichtende WDüngNachweisVO - Onlinemeldung ersetzt nicht die 

„Bauauflage Vermittlungsgarantie“ 

23.09.2015 
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beispielhafte Transportkosten zur Hauptsaison €/cbm  
LKW / 28 to in Abhängigkeit der Entfernung (inkl. Maut & Rücktour leer) 
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6 - 8 € 8 - 9 € 

10,50 – 12 € 

„Münsterland - Abgabepreise“ / to  
für flüssige Wirtschaftsdünger nach Region / Frühjahr 2014 (netto) 

 8 - 10 € 

10 – 11 € 

9 - 10 € 

5 - 7 € 

9 – 10 € 

9 - 10 € 

Unterschiede innerhalb einer 

Region u.a. durch: 

-Gülleart (Inhaltsstoffe)  
-feste Jahresmengen / Spotmarkt 
-Zeitpunkt / Wetter / Saison 
-Zwischenlager / Lieferrhythmus 
/ Rücktouren mögl. etc.  

5 - 7 € 

5 - 8 € 
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Nährstoffbörse NRW 
Kurzstatistik & Überblick ZDB  
KJ 2010 - 2014 

 
ZDB-Teilnehmerform 

KJ 
2010 

KJ 
2011 

KJ 
2012 

KJ 
2013 

KJ  
2014 

 
aktuelle  
Summe 

insg. 

Betriebe insgesamt 1024 1594 1648 2003 2208 12.417 

Abgeber 470 365 362 537 474 3.799 

Aufnehmer 554 1229 1286 1466 1734 8.618 

ausgestellte VG pro Jahr 402 315 247 276 141 2.541 

aktuell 25 Vermittler (BHD/MR, LU) durch Kuratorium als Betreiber 
anerkannt 

Stand 16.07.2015 
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Kurzstatistik / Grafik ZDB  
2004 – 2014 
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in ZDB dokumentierte Wirtschaftsdüngerlieferungen  
KJ 2011 – 2014 

KJ Menge  m3 kg Gesamt-
N  kg P2O5  entspr. ha  

(bei 75kg P2O5 / ha) 

2014   3.293.262 17.500.000 8.821.894 117.625 

2013 3.706.400 20.200.000 9.954.157 132.000 

2012 3.047.729 16.900.000 8.186.718 109.156 

2011 1.933.580 10.800.000 5.337.597    71.167 
                         Stand 15.07.2015 

WDüngNachwV Menge  m3 kg Gesamt-N  kg P2O5  
>700 

Meldevollmachten 871.582 4.725.832 2.348.294 

Stand 31.03.2014 

per Vollmacht aus Lieferdaten 2013 gemeldet zur LWK NRW 
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Fazit und Ausblick (I) 

Wachstum auf allen Seiten! (Abgeber / Aufnehmer & Dienstleister) 
 

 berufsständisch getragene Nährstoffmanagementsystem hat sich bei Landwirten & 
Behörden etabliert und bietet „aus Nährstoffsicht“ direkte Wachstumsmöglichkeiten 
für flächenarme Betriebe in klassischen Veredelungsregionen 

 

 Politische und behördliche Anerkennung (im Baugenehmigungsverfahren) des 
Dokumentationssystems durch direkte Kontrollmöglichkeit seitens der 
Landwirtschaftskammer NRW als landesbeauftragte Behörde. (Problem heute ist 
eher „Futterfläche“ im Baugenehmigungsverfahren) 

 

Durch anerkannte Dokumentation und Vermittlung von Nährstoffen erfolgt eine 
Entlastung in Veredelungsregionen. Überbetriebliche Nährstoffverbringung bedeutet 
Pachtmarktentlastung in allen Regionen! 

 

Durch Vermittlungsgarantie wird sichergestellt, dass Nährstoffe genau dort landen, 
wo pflanzenbaulicher Bedarf besteht. 

 

 Zunehmende Auslagerung des Nährstoffmanagements an „Nährstoffspezialisten“ 
über Komplettdienstleistungen: 

beinhaltet z.B.: Planungsberechnungen, gezielte Flächenakquise, gesamte Logistik 
(Lager/Separation/Transport/Ausbringung), Dokumentation/Meldungen mit 
entsprechender Zielberatung der Nährstofffrage) 
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Fazit und Ausblick (II) 

 Novelle DüngeVO bedeutet, dass zukünftig noch mehr Nährstoffe aus „Intensivregionen“ 
heraus transportiert werden müssen und die Aufnahmekapazität der Zielregion sinkt. 

 

 Nicht nur Münsterland - auch andere Regionen - beschäftigen sich zunehmend mit 
Nährstoffüberhängen! (Beispiel Teile OWL, Niederrhein) 

 

 Transportentfernungen (u. damit die Kosten!) von den klassischen Veredelungshochburgen 
zu den südlichen und östlichen Ackerbaustandorten werden weiter zunehmen (akt. 80 - 
130 km im westlichen Münsterland). LKW-Kombiliner erhoffen mehr Wirtschaftlichkeit im 
Transport 

 

 Aufbereitungsverfahren werden (weiter-)entwickelt; allerdings steht der Transport der 
Rohgülle (insbesondere im Sinkschichtverfahren) bislang im Vordergrund 

 

 Sensibilisierung der abgebenden und aufnehmenden Betriebe! (… wer muss, wer darf / 
wann & wie viel…) 

Vergl. Entwurf bezügl. Bilanzüberschüsse und Phosphatgehaltsstufen unter heutiger und 
zukünftiger Betrachtung, engere Zeiträume, Verschärfungsmöglichkeiten durch 
Länderöffnungsklausel 
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Fazit und Ausblick (III) 

 

 zukünftige Ansätze & Herausforderungen: 

 

- Gesamtnährstoffverbringung steht immer mehr im Fokus / … aber auch in der Kritik! 

    („… Geruch / … Lärm / … Grundwasserqualität etc.“) 

 

- Schaffung (Gemeinschafts)-Lager im Außenbereich der Aufnahmeregionen 

 

- Optimierung der Logistikketten (Einzelkämpfersyndrom) 

 

- Ausbau Netzwerkarbeit und Wirtschaftsdünger - Marketing 

 

- … Kontrollen sinnvoll und notwendig -> bei allen Teilnehmern, länder- und 
behördenübergreifend! 

 

- Zukunftsoptionen prüfen und nutzen z.B. „Gülleverwertungsanlagen“ 
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Tipps für Betriebsleiter  

• Geschicktes Management hilft, die Kosten zu senken:  

1. Gülleüberschüsse frühzeitig anmelden, Angebote einholen und detailliert vergleichen 

2. Lagerraum aufstocken / ggfs. abdecken 

3. Gülle zur Hauptsaison im Frühjahr abgeben 

4. für den eigenen Betrieb kalkulieren, wie viel Phosphor und wie viel Stickstoff abgegeben werden muss  

5. entsprechend dem ermittelten Phosphor-Stickstoff-Verhältnis dicke Gülle abgeben – dünnes Material 

auf eigenen Flächen ausbringen 

6. Wasserverschwendung im Stall reduzieren (defekte Tränken etc.) 

7. Beratungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen 
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Kuratorium für Betriebshilfsdienste und Maschinenringe in Westfalen-Lippe e.V. 
Fachbereich MR / MR-Service 
Carl-Hendrik May 
 
Schorlemerstr. 15 
48143 Münster 
 
www.naehrstoffboerse.de 
www.bhd-mr-westfalen.de 
 
Tel.: 0251 4175-126 
Fax: 0251 41 75-144 
carl-hendrik.may@wlv.de 
 

… Fragen I Wünsche I Anregungen 
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I praktischer Ablauf einer Vermittlungsgarantie: 

• Landwirt erhält eine Vermittlungsgarantie (VG) über Vermittler für einen Bauantrag zur 
Nachweisführung überschüssiger Nährstoffmengen gegenüber der Baugenehmigungs-
behörde: 

 
 Notwendige (zukünftige) Abgabemenge wird über Nährstoffbeurteilungsblatt berechnet 

anhand heutiger Flächenausstattung des Betriebes - verrechnet mit dem zukünftigen 
Nährstoffanfall im Betrieb aus BGA / Tierhaltung. (Planungsberechnung) 

 
• Nach Fertigstellung des Bauvorhabens (i.d.R. 1,5 Jahre) beginnt die neunjährige Laufzeit 

der VG. Der Betrieb wird ab Laufzeitbeginn dazu verpflichtet, über seine 
Nährstoffsituation (über Nährstoffvergleich) dem Vermittler zu berichten ob 
Nährstoffabgabe erforderlich ist oder nicht. (Vorlage jährlicher Nährstoffvergleich) 

 
• jährlich wird der Betrieb über den Vermittler abgefragt, ob eine Nährstoffabgabe geplant/ 

bzw. notwendig ist: 
  - Falls ja, kann er die Inanspruchnahme einer Vermittlung nutzen. (Lieferscheinverfahren 

nach festen Schema) 
 - Falls nein, muss er über ausgeglichenen Nährstoffvergleich seine Nichtabgabe belegen 

(Nichtabgabedoku) 
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II praktischer Ablauf einer Vermittlungsgarantie: 

• Werden Wirtschaftsdünger im Jahresverlauf abgegeben an andere Betriebe, ist das 
Nährstoffaufnahmekontingent über Nährstoffvergleich oder Beurteilungsblatt vor 
Lieferung zu ermitteln 

 
• Am Jahresende wird jeder ZDB-Teilnehmer (Abgeber u Aufnehmer) über Kontoauszug 

der ZDB vom Vermittler informiert, welche Mengen wann überbetrieblich bewegt 
worden sind (Vermittlungsbescheinigung / Grundlage für Folge-NV). 

 
• Vermittler hat stets auf Vollständigkeit und Plausibilität aller Belege (Lieferscheine) und 

Unterlagen (Analysen und Berechnungen) Acht zu geben.  
 
• ggf. muss schriftlich erinnert und angemahnt werden! 
 
• „Problembetriebe“ werden nach Abmahnung gekündigt! Dies hat die (Genehmigungs-) 

Behördeninformation zur Folge! 
 


